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Regierungspräsidien 
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nachrichtlich: 

 

Landkreistag Baden-Württemberg 

Städtetag Baden-Württemberg 

Gemeindetag Baden-Württemberg 

 

 
 Fahrbahnübergänge 

hier: Einsatzkriterien für lärmgeminderte Fahrbahnübergänge 

Verwaltungsvorschrift des UVM vom 18.12.2002, Az.: 66-3944.32/29 

 

Anlagen 

BMVBS-Schreiben vom 30.03.2009, Az.: S 18/7193.80/20-1000084 

 

 

Mit dem beigefügten Schreiben hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung neue Regelungen für den „Einsatz von lärmgeminderten Fahrbahn-

übergängen mit Regelprüfung nach den Technischen Liefer- und Prüfvorschriften für 

wasserdichte Fahrbahnübergänge in Lamellenbauweise und Fingerübergänge mit 

Entwässerung von Straßen- und Wegbrücken (TL/TP FÜ)“ bekannt gegeben. 

 

Die in dem BMVBS-Schreiben getroffenen Festlegungen sind im Bereich der Bundes-

fernstraßen in der Baulast des Bundes und der Landesstraßen in der Baulast des 

Landes anzuwenden. 
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Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, diese Regelungen ebenfalls anzu-

wenden. 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als un-

tere Verwaltungsbehörden zu informieren. 

 

Die im Bezug genannte Verwaltungsvorschrift des UVM vom 18.12.2002 ist überholt 

und wird hiermit aufgehoben. 

 

Dieses Einführungsschreiben wird in der „Liste der Regelwerke der Straßenbauver-

waltung Baden-Württemberg“ im Internetangebot der Abteilung Landesstelle für Stra-

ßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen eingestellt. 

 

gez. Maier-Bätz 








